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Ihr Zeichen: 

Zweckverband 
Ostuckermärkische Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung 

Der Verbandsvorsteher 

(tpuetzschel@t-online.de) 
Planungsbüro Pützschel 
Dipl.-Ing. T. Pützschel 
Fidusallee 103 

Ihre Nachricht: 06.04.2022 

Kundennummer: 

Rechn.-Einheit: 

15569 Woltersdorf Az./Reg.-Nr.: Flemsdorf 2022-0176 

Bearbeiter: 

Bereich: 

Telefon : 

Datum: 

Landkreis Uckermark, Stadt Schwedt/Oder, Ortsteil Flemsdorf 

Hirsch 

Technik 

03332 2665-42 

29.04.2022 

Bebauungsplan „Johannishofer Weg/Flemsdorfer Dorfstraße, Ortsteil Flemsdorf'' 
Frühzeitige Unterrichtung der Behörden nach § 4 Abs. 1 des BauGB 
Abstimmung mit Nachbargemeinden gern. § 2 Abs. 2 BauGB 
Hier: Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Pützschel, 

mit diesem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass der von Ihnen genannte Geltungsbereich nicht 
an das zentrale Trinkwassernetz des ZOWA angeschlossen ist. Eine Erschließung der zukünfti­
gen Grundstücke an die Trinkwasseranlagen des ZOWA ist über den Johannishofer Weg mög­
lich, bedarf jedoch einer umfangreiche Planung und ggf. einer Erweiterung der bestehenden 
Trinkwasserversorgungsleitung. 

Für die notwendige Trinkwassererschließung durch den ZOWA ist es erforderlich, dass nach Vor­
lage des bestätigten Bebauungsplanes durch das jeweilige Verbandsmitglied, bis zum 30.08. des 
Vorjahres beim ZOWA, der notwendige Investitionsbedarf beantragt wird. Erst nach Aufnahme 
der Maßnahme in den durch die Verbandsversammlung zu bestätigenden Investitionsplan und 
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen für die Verlegung von Versorgungsleitungen ist die 
Erschließung der im B-Plan abgegrenzten Flächen gesichert. 

Alternativ ist die Erschließung der Grundstücke mittels privater Erschließungsverträge mit dem 
Investor möglich - nach Zustimmung und Übertragung der Erschließungsaufgaben durch die 
Stadt. 

Der Ortsteil Flemsdorf ist nicht an das zentrale Kanalnetz angeschlossen. Die Abwasserentsor­
gung erfolgt über Abwassersammelgruben oder Kleinkläranlagen. Als Planungsgrundsatz ist in 
erster Linie der Bau und Betrieb von Kleinkläranlagen festzulegen. Bei der Errichtung von Sam­
melgruben ist eine Zuwegung mit entsprechender Wendemöglichkeit zu den Grundstücken für 
Saugfahrzeuge bis 30 Tonnen sicherzustellen. Weitere Bestimmungen zum Bau und Betrieb von 
Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben finden Sie in den jeweiligen Merkblättern im An­
hang. 

Für weitere Fragen steht Ihnen die Mitarbeiterin, Frau Hirsch, unter der o. g. Rufnummer gerne 
zur Verfügung. 
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Anlagen 
- Merkblatt Kleinkläranlage 02.2017 
- Merkblatt Abwassersammelgrube 01.2018 








